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VwGH - ENT S CHE IDUNGEN

Abgelaufene ausländi-
sche Lenkberechtigung

Der Fahrer eines Sattel-
kraftfahrzeugs erhielt eine
Geldstrafe, weil er sein Kfz
ohne gültige Lenkberechti-
gung gelenkt hatte – die
Gültigkeit des Führer-
scheins war abgelaufen.

Der Lenker erhob Be-
schwerde an den VwGH
und brachte vor, zum Tat-
zeitpunkt im Besitz einer
italienischen Lenkberechti-
gung gewesen zu sein. De-
ren Gültigkeit sei zwar be-
fristet gewesen, doch habe
er ein wenige Tage vor Ab-

lauf der Befristung ausge-
stelltes ärztliches Zeugnis
(„certificato medico“) mit-
geführt, das ihn zum Lenken
berechtigt hätte. Nach italie-
nischem Recht sei die Gül-
tigkeit des Führerscheines
zeitlich beschränkt und für
die Klassen A und B alle
zehn Jahre zu verlängern.
Dazu bedürfe es einer
amtsärztlichen Untersu-
chung. Nach dieser Untersu-
chung werde das Zeugnis an
das Zentralbüro des Ver-
kehrsministeriums in Rom
übermittelt. Mit dem für
sechs Monate gültigen ärzt-
lichen Zeugnis zusammen

mit dem abgelaufenen Füh-
rerschein dürfe man provi-
sorisch Auto fahren.

Nach dem österr. Führer-
scheingesetz (§ 1 Absatz 4
FSG) sei laut dem Be-
schwerdeführer eine von ei-
ner zuständigen Behörde ei-
nes EWR-Staats ausgestellte
Lenkberechtigung einer gül-
tigen österreichischen Lenk-
berechtigung gleichgestellt.
Der vorgelegte Führerschein
in Verbindung mit dem
„certificato medico“ belege
nach italienischem Recht ei-
ne Verlängerung der Lenk-
berechtigung. Diese Verlän-
gerung sei entsprechend der

Führerschein-Richtlinie Nr.
91/439/EWG vom 29. Juli
1991 auch in Österreich an-
zuerkennen.

Der VwGH berief sich
auf die bisherige Judikatur
zur Frage der Gleichstellung
der in einem anderen EWR-
Staat ausgestellten Lenkbe-
rechtigung mit einer inländi-
schen (vgl. VwGH 27.2.
2007, Zl. 2006/02/0291)
und gelangte zum Ergebnis,
dass dem Beschwerdevor-
bringen keine Berechtigung
zukomme: Das Führer-
scheingesetz (§ 8 Absatz 5
FSG) beinhalte eine Rege-
lung zum Erlöschen einer

Straßenverkehr und Recht
Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofs zu den Themen Gültigkeit einer abgelaufenen 
ausländischen Lenkberechtigung, Verweigerung des Alkotests durch einen Fußgänger und 

Einwände gegen die Funktionstüchtigkeit eines Alkomaten.

Alkotest: Auch ein alkoholisierter Fußgänger, der einen Verkehrsunfall verursacht hat, muss sich einem Alkotest unterrziehen.



Lenkberechtigung durch
Ablauf der Befristung: „Ei-
ne Person, deren Lenkbe-
rechtigung durch den Ab-
lauf einer Befristung erlo-
schen ist und die den Antrag
auf Verlängerung vor Ab-
lauf der Befristung gestellt
hat, ist berechtigt, für längs-
tens drei weitere Monate
nach Ablauf der Befristung
im Bundesgebiet Kraftfahr-
zeuge der entsprechenden
Klasse oder Unterklasse zu
lenken, wenn die rechtzeiti-
ge Verlängerung der Lenk-
berechtigung ohne Ver-
schulden der betreffenden
Person nicht möglich war.“
Über die rechtzeitige Ein-
bringung des Antrags sei
laut VwGH von der Behör-
de eine Bestätigung auszu-
stellen, die der Lenker mit
sich zu führen habe.

„Diese Lenkberechtigung
gilt nach klarem Wortlaut
des Führerscheingesetzes
nur im Bundesgebiet, nicht
im Ausland“, urteilte der
VwGH. Dem stehe die Füh-
rerschein-Richtlinie nicht
entgegen, enthalte diese
doch die Regelung, dass je-
der Mitgliedstaat die Gültig-
keitsdauer der von ihm aus-
gestellten Führerscheine
weiterhin nach einzelstaatli-
chen Kriterien festlegen
könne. Daraus folge laut
VwGH, „dass die normierte
Gleichstellung im Falle ei-
ner von einem EWR-Staat
ausgestellten Lenkberechti-
gung, deren Gültigkeit ab-
gelaufen ist, ebenso nicht
zum Lenken eines Fahrzeu-
ges im Ausland – mit einer
erloschenen italienischen
Lenkberechtigung in Öster-
reich als Ausland – berech-
tigt.“ Die Behörde hat somit
zu Recht ausgesprochen,
dass der Beschwerdeführer
das Fahrzeug gelenkt hat,
ohne im Besitz einer gülti-
gen Lenkberechtigung zu
sein, weshalb die Beschwer-
de als unbegründet abgewie-
sen wurde.

VwGH 2007/02/0156
31.7.2007

Alkotest an 
einem Fußgänger

Ein Fußgänger, der ver-
dächtig war, in alkoholisier-
tem Zustand einen Ver-
kehrsunfall verursacht zu
haben, verweigerte die Un-
tersuchung seiner Atemluft
auf Alkoholgehalt, weshalb
über ihn eine Geldstrafe von
1.200 Euro verhängt wurde.
Dagegen erhob der Fußgän-
ger Beschwerde an den Ver-
waltungsgerichtshof und be-
rief sich darauf, infolge des
Unfalls eine Gehirnerschüt-
terung erlitten zu haben und
unter Schock gestanden zu
sein, was zu einer die Zu-
rechnungsfähigkeit aussch-
ließenden Bewusstseins-
störung geführt habe.

Der VwGH verwies auf
die ständige Judikatur (vgl.
VwGH 23.5.2006, Zl.
2006/02/0091) und gelangte
zu dem Ergebnis, dass die
Zurechungsfähigkeit des
Probanden auch ohne Sach-
verständigengutachten auf
Grund seines „situationsbe-
zogenen Verhaltens" bejaht
werden durfte. Der Fußgän-
ger hatte nämlich eine Dis-
kussion zwischen dem Gen-
darmeriebeamten und dem
Notarzt – Letzterer meinte,
Fußgänger müssten keinen
Alkotest machen – mitver-
folgt und gesagt, wenn der
Notarzt diese Auffassung
habe, mache er keinen Test. 

Die Auskunft des Not-
arztes sei laut VwGH auch
nicht geeignet gewesen, ei-
nen Rechtsirrtum herbeizu-
führen: Nach herrschender
Judikatur hat sich jeder Ver-
kehrsteilnehmer mit den
einschlägigen Vorschriften
über seine Teilnahme am
Straßenverkehr vertraut zu
machen. Diese Verpflich-
tung trifft nicht nur geschul-
te und geprüfte Fahrzeug-
lenker, sondern auch Rad-
fahrer oder Fußgänger (vgl.
VwGH 11.5.2004, Zl. 2004/
02/0005). „Dass der Be-
schwerdeführer auch nicht
auf die Rechtsansicht des
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Notarztes als Rechtsunkun-
digem vertrauen durfte, liegt
auf der Hand“, meinte der
VwGH. Im Übrigen hätte
der Beschwerdeführer auf-
grund der Aufforderung des
Gendarmeriebeamten zur
Atemluftprobe ohnedies
Zweifel an der Rechtsan-
sicht des Notarztes haben
müssen (vgl. VwGH 31.3.
2006, Zl. 2006/02/0009).
Der Schuldspruch war daher
frei von Rechtsirrtum. Die
Beschwerde wurde abge-
wiesen.

VwGH 2005/02/0146
20.6.2006

Einwände gegen die
Funktionstüchtigkeit

eines Alkomaten

Als der Lenker eines
Pkws zu einem Alkotest
aufgefordert wurde, verwies
er auf akute Zahnschmer-
zen, welche die Ablegung
der Atemalkoholprobe be-
einträchtigen würden. Er
machte nach ersten Blasver-
suchen den einschreitenden
Beamten auf einen besonde-
ren Widerstand beim Bebla-
sen des Gerätes aufmerksam
und regte die Beiziehung ei-
nes Amtsarztes an. Darauf-
hin wurde der Kfz-Fahrer
für schuldig erkannt, den
Atemalkoholtest verweigert
zu haben, wofür eine Geld-
strafe in Höhe von 1.200
Euro verhängt wurde. 

Der Lenker erhob Be-
schwerde an den VwGH.
Dieser meinte, aus der „Pro-
blematik mit akuten Zahn-
schmerzen“ die Möglichkeit
einer medizinischen Beein-
trächtigung bei Ablegung
der Atemalkoholprobe ab-
zuleiten, gehe fehl: „Der
Kfz-Lenker erwähnte zwar
Zahnschmerzen und einen
beabsichtigten Zahnarztbe-
such, brachte jedoch mehr-
fach vor, zum Tatzeitpunkt
keinesfalls krank gewesen
zu sein.“ Die Möglichkeit
einer medizinischen Beein-
trächtigung bei Ablegung

des Atemalkoholtests sei
vom Sachverhalt her nicht
indiziert gewesen. Im Übri-
gen verwies der VwGH auf
die ständige Rechtspre-
chung (VwGH 30.10.2006,
Zl. 2005/02/0332) wonach
derjenige, der zu einer Un-
tersuchung der Atemluft
aufgefordert werde, umge-
hend – bei diesem Anlass –
auf die Unmöglichkeit der
Ablegung eines Alkomaten-
tests aus medizinischen
Gründen hinzuweisen habe.
Laut VwGH verweist der
Beschwerdeführer jedoch
„zutreffend“ darauf,„dass er
nach der ersten Messung
den einschreitenden Beam-
ten auf einen besonderen
Widerstand beim Beblasen
des Gerätes aufmerksam ge-
macht und die Beiziehung
eines Amtsarztes angeregt
habe.“ Der entscheidende
Polizeibeamte räumte als
Zeuge ein, „möglicherwei-
se“ habe der Beschwerde-
führer gesagt, „es geht
nichts durch“. „Wendet aber
ein Proband anlässlich der
Untersuchung der Atemluft
unverzüglich und konkret
ein, dass die Funktionstüch-
tigkeit des Gerätes nicht ge-
geben sein dürfte, so hat
sich der einschreitende Poli-
zeibeamte davon zu über-
zeugen, ob dieser Einwand
zutrifft“, so der VwGH. Sei
der Einwand nicht auszu-
schließen, habe der Polizist
den Probanden zum Zweck
der Feststellung des Grades
der Alkoholisierung zu ei-
nem Arzt zu bringen. 

Da diese Vorgangsweise
unterblieben ist, war die be-
langte Behörde nicht be-
rechtigt, dem Beschwerde-
führer eine Verweigerung
der Untersuchung der Atem-
luft zum Vorwurf zu ma-
chen, was zur inhaltlichen
Rechtswidrigkeit des Be-
scheids führte. 

Der angefochtene Be-
scheid war aufzuheben.

VwGH 2007/02/0159
30.11.2007

Valerie Kraus
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